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S T E U R O ZITAT:
››Steuern sind ohne Zweifel die in der Gesellschaft bekannteste

und einfachste Hebelkraft, um soziale Impulse zu lenken. ‹‹

Morris Langlo West, australischer Autor und Feuilletonist

E R B S C H A F T S T E U E R

Einigung über die Eckpunkte

Die Politiker haben den Durchbruch erzielt. Die Bewertung und Besteuerung des Grundver-

mögens soll rückwirkend zum 1. Januar 2007 den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Bun-

desverfassungsgerichts entsprechen und eine realitätsgerechte Bewertung aller Vermögens-

klassen nach Verkehrswerten sicherstellen. Für Ehegatten, Kinder und Enkel soll durch die

Anhebung der persönlichen Freibeträge in der Steuerklasse I auf 500.000 Euro für Ehegatten,

400.000 Euro für jedes Kind und 200.000 Euro für jeden Enkel sichergestellt werden, dass es

beim Übergang von privat genutztem Wohnraum auch künftig im Regelfall zu keiner Bela-

stung kommt. Das Erben eines normalen Einfamilienhauses bleibt so weiterhin steuerfrei. 

„Realitätsgerechte Bewertung aller Vermögensklassen“

Persönliche Freibeträge: Ehegatte
500.000 Euro, Kind 400.000 Euro,
Enkel 200.000 Euro, andere Perso-
nen mit Steuerklasse I 100.000
Euro, persönlicher Freibetrag für
Personen mit Steuerklasse II oder
III 20.000 Euro, sachliche Freibe-
träge Steuerklasse I Hausrat 41.000
Euro, andere bewegliche körperliche
Gegenstände 12.000 Euro, Steuer-
klasse II und III 12.000 Euro. Der
Paragraph 13a des Erbschaftsteuer-
gesetzes fällt weg.

Das Grundmodell

Für die Unternehmensnachfolge
besonders bei kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen will die
Koalition die Zusage einhalten,
dass der Betriebsübergang steuer-
frei bleibt wenn die Mehrzahl der
Arbeitsplätze über zehn Jahre
erhalten bleiben und der Betrieb 15
Jahre lang in seinem vermögens-
werten Bestand fortgeführt wird.
Weitere Details im Folgenden. Wenn
der Gesetzentwurf im Wortlaut vor-
liegt, werden wir sie konkret infor-
mieren. Die Tücken werden wie
immer im Detail stecken.

Bewertung von Betriebs-
und Grundvermögen 

Die Grenzen der Tarifstufen werden
zugunsten der Steuerpflichtigen
nach oben geglättet. In Steuerklas-
se I bleibt es bei den geltenden
Tarifsätzen, für Steuerklasse II und
III wird ein zweistufiger Tarif ein-
geführt:

75.000 Euro                                  7 % 30 % 30 %

300.000 Euro                               11 % 30 % 30 %

600.000 Euro                               15 % 30 % 30 %

6.000.000 Euro                            19 % 30 % 30 %

13.000.000 Euro                           23 % 50 % 50 %

26.000.000 Euro                           27 % 50 % 50 %

und darüber                                 30 % 50 % 50 %

Steuerklasse I II III

Abschlag von der Bemessungs-
grundlage für Betriebsvermögen in
Höhe von 85 Prozent; Gleitende
Freigrenze zur Sicherstellung einer
Bewertungsfreiheit beim Betriebs-
vermögen von 150.000 Euro; Be-
günstigungsausnahme für Vermö-
gen verwaltende Unternehmen,
deren Vermögen (beispielsweise
vermietete Grundstücke, Wertpapie-
re im Streubesitz) mehr als 50 Pro-
zent des Betriebsvermögens aus-
macht.

Fortführungsklausel:

Die Lohnsumme darf innerhalb von
zehn Jahren in keinem Jahr gerin-
ger sein als 70 Prozent der Lohn-
summe der letzten fünf Jahre
(Dynamisierung, dabei Öffnungs-
klausel).

Vorhaftungsregelung:

Zweijährige Vorverhaftungsregelung
des Verwaltungsvermögens; Nach-
versteuerung innerhalb von 15 Jah-
ren bei Betriebsveräußerung oder
Aufgabe oder Veräußerung/Entnah-
me wesentlicher Betriebsgrundla-
gen mit Reinvestitionsklausel. Zur
Missbrauchsvermeidung und zur
korrekten Wertfindung bei kurzfri-
stigen Einlagen innerhalb von zwei
Jahren vor dem Besteuerungszeit-
punkt sind die aus der Vergangen-
heit abgeleiteten Erträge um fiktive
Erträge zu erhöhen, die diesen Ein-

Verschonung des
Betriebsvermögens

lagen für den Referenzzeitraum bei-
zumessen sind.

Überentnahmeregelung
15 Jahre:

Unter die Begünstigung fällt auch
das betriebliche Auslandsvermögen.
Im parlamentarischen Verfahren
wird die Frage einer möglichen 
Doppelbelastung mit Einkommen-
und Erbschaftsteuer näher geprüft
und, damit zusammenhängend,
inwieweit die latente Ertragsteuer-
belastung mittelbar durch eine
Steuerermäßigung bei der Einkom-
mensteuer bereinigt werden kann.

Verschonung des 
vermieteten 
Grundvermögens:

Abschlag in Höhe von 10 Prozent
der Bemessungsgrundlage bei ver-
mieteten Wohnimmobilien.

Besteuerung der Land- und
Forstwirtschaft:

Realitätsgerechte Bewertung des
Betriebsteils mit einem typisier-
enden Reinertrags-Wertverfahren.
Voraussetzung: 20 Jahre Behaltens-
zeitraum, ansonsten Nachversteue-
rung,  Verschonungsregelungen wie
Betriebsvermögen. Bewertung des
landwirtschaftlichen Wohnhauses
wie  Grundvermögen.

Rückwirkende Anwendung:

Das neue Recht tritt ab Verkündung
in Kraft und ist ab diesem Stichtag
anzuwenden. Es gibt ein antragsge-
bundenes Wahlrecht, für den Zeit-
raum 1. Januar 2007 bis zum
Inkrafttreten, das neue Recht zu
wählen allerdings nur bei Erbfällen. 

Eingetragene Lebenspartnerschaf-
ten: Steuerklasse III, aber persönli-
cher Freibetrag in Höhe von
500.000 Euro. Beibehaltung der
Tarifvergünstigung für nicht ver-
wandte Betriebsübernehmer. 

R E I S E S P E S E N

Sachbezugs-
werte 

2007/2008

Die neue Sachbezugsverordnung
regelt den Zeitraum 2007/2008.
Darin sind die Werte für Verpflegung
von 202,70 (2006) um 2,30 auf 205
Euro für die Jahre 2007 und 2008
angehoben worden. (Frühstück 45
Euro, Mittag und Abend: 80 Euro).
Für ein erwachsenes Kind in der
Familie wird nun erstmals der glei-
che Verpflegungswert wie für den
Lebenspartner berücksichtigt.

Grundlegende Änderungen gibt es
bei den Werten für Unterkunft und
Miete. Erstmals wird für das gesamte
Bundesgebiet ein neuer Wert ein-
heitlich festgelegt. Dieser wird um
1,50 Euro erhöht und auf 198 Euro
für 2007/2008 festgelegt. Damit der
Übergang für die neuen Bundeslän-
der erleichtert wird, erfolgt dort für
das Jahr 2007 eine Senkung des
Unterkunftswerts von drei Prozent.

Kein Unterschied
mehr zwischen
West und Ost

Dadurch steigen dort die Unter-
kunftswerte gegenüber dem Jahr
2006 um 10,06 Euro im Monat und
für das Jahr 2008 nochmals um 5,94
Euro. 

Bei gemietetem Wohnraum werden
die Werte um fünf Cent gegenüber
den bisherigen Westwerten angeho-
ben und einheitlich auf 3,45 Euro
(bisher 3,40 Euro West) und für ein-
fache Wohnungen 2,80 Euro (bisher
2,75 Euro West) pro Quadratmeter
festgelegt. In den neuen Bundeslän-
dern gilt auch hier die Absenkung
von drei Prozent im Jahr 2007.
Damit steigen die Mietwerte in den
neuen Bundesländern im Jahr 2007
von 3,15 Euro um 20 Cent auf 3,35
Euro (2,65 Euro um 7 Cent auf  2,72
Euro) sowie im Jahr 2008 nochmals
um 10 Cent (bzw. 8 Cent) an.
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A N S P A R A B S C H R E I B U N G

Zum Jahresende 2007
ist Schluss

Stimmt das Geschäftsjahr 
nicht mit dem 

tatsächlichen Jahr überein 
gibt es eine Möglichkeit

Im Gesetz ist nämlich festgelegt,
dass die Neuregelung zum Investiti-
onsabzugsbetrag bereits am Tag
nach der Verkündung des Gesetzes in
Kraft tritt. Da die Verkündung im
Bundesgesetzblatt am 17. August
2007 erfolgt ist, heißt das in der
Praxis, dass Unternehmer mit einem
vom Kalenderjahr abweichenden
Wirtschaftsjahr noch von der Anspa-
rabschreibung profitieren, wenn das
Wirtschaftsjahr spätestens am 17.
August enden würde. Dann gelten
die Vorschriften zum Investitionsab-
zugsbetrag erstmals im Wirtschafts-
jahr 2008. Unternehmer, bei denen
das Wirtschaftsjahr mit dem Kalen-
derjahr identisch ist, können zum
31. Dezember 2007 keine Anspar-
abschreibungen mehr berücksichti-
gen. Für sie gilt bereits der Investi-
tionsabzugsbetrag.

Passend dazu hat der Bundesfinanz-
hof die Voraussetzungen einer
Ansparabschreibung konkretisiert,
wenn es um die künftige Anschaf-
fung von Wirtschaftsgütern geht.
Die Ansparabschreibung führe zu
einer Einkommensminderung; sie
kann für die künftige Anschaf-
fung oder Herstellung bestimmter
Wirtschaftsgüter gebildet werden,
wenn der Unternehmer darlegt, dass
er das Wirtschaftsgut bis zum Ende
des zweiten auf die Bildung der
Rücklage folgenden Wirtschaftsjah-
res „voraussichtlich” anschaffen
oder herstellen wird. Dazu muss er
zwar im Regelfall keine konkrete
Investitionsabsicht nachweisen. 

Hängt aber die geplante Investition
mit der Neugründung eines Betriebs 

zusammen, so kann eine Ansparab-
schreibung nur für Wirtschaftsgüter
gebildet werden, die schon verbind-
lich bestellt worden sind. Dasselbe
gilt dann, wenn die angekündig-
te Investition nur im Rahmen
einer wesentlichen Erweiterung
eines bestehenden Betriebs sinn-
voll ist (Urteil vom 11. Juli 2007 I
R 104/05). 

Im konkreten Fall hatte sich ein
deutscher Unternehmer mit einer
Einlage von 1.000 Euro an einem
slowakischen Maler- und Anstrei-
cherunternehmen beteiligt. Die
Bilanz jenes Unternehmens wies 
bis dahin Aktiva von 6 522 Euro
(Betriebs- und Geschäftsaus-
stattung 120 Euro, Umlaufvermögen
6 402 Euro) aus; der Jahresüber-
schuss betrug 773 Euro. Der deut-
sche Beteiligte machte nunmehr
eine Ansparabschreibung in Höhe
von 154 000 Euro geltend; dazu
reichte er eine Liste von in den 
Jahren 2003 und 2004 vorgesehe-
nen Investitionen ein (unter an-
derem 38 Laptops, 53 Bürostühle,
106 Diktiergeräte und 42 Handdik-
tiergeräte), die nach seinen Anga-
ben der Ausweitung des Tätigkeits-
bereichs des slowakischen Unter-
nehmens dienen sollten. Der BFH
hat diese Abschreibung für unzu-
lässig erachtet, da die anzuschaf-
fenden Wirtschaftsgüter noch nicht
bestellt worden waren. Die strittige
weitere Frage, ob für geplante 
Investitionen in einem ausländi-
schen Betrieb überhaupt eine
Ansparabschreibung gebildet wer-
den kann, blieb in der Entscheidung
offen.

Im Unternehmensteuerreformgesetz 2008 wurde die Anspa-

rabschreibung durch den Investitionsabzugsbetrag ersetzt,

was sich jedoch noch nicht bei allen Unternehmern herum-

gesprochen hat: Die Neuregelung gilt in den meisten Fällen

bereits im Jahresabschluss zum 31. Dezember dieses Jahres.

G E S E T Z G E B U N G

Einfach aber nicht simpel
Neues Konzept zum Steuerabzug für

Haushaltshilfen
erbracht werden, schreibt das Blatt
und ist darauf hin, dass die Steuer-
nachlässe steigen, weil die Ausga-
ben auf die Bemessungsgrundlage
angerechnet werden. Derzeit senken
die Ausgaben lediglich die Steuer-
schuld. „Damit werden die Haushal-
te künftig wie Unternehmen behan-
delt”,  heißt es in der Zeitung. Kosten
soll der Vorschlag 200 bis 300 Millio-
nen Euro. Er gehe jedoch davon aus,
dass der Staat die Ausgaben durch
die zusätzlich enstehenden Jobs an
anderer Stelle wieder einnehmen
werde, sagte Meister.

Die Unions-Fraktion will nach Infor-
mationen der „Financial Times
Deutschland” die Absetzbarkeit von
Dienstleistungen in Privathaushalten
einfacher und lukrativer gestalten.
Danach sollen Haushalte zwei Drittel
ihrer Ausgaben etwa für Kinderbe-
treuung, Gartenarbeiten oder Pflege-
leistungen beim Finanzamt geltend
machen können, maximal aber 
12 000 Euro. Dabei soll nicht mehr
unterschieden werden, ob die Lei-
stungen im Rahmen eines Minijobs
oder eines sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnisses 

E R B S C H A F T S T E U E R

Steuerausfälle hätten
drohen können

Doppelbesteuerungsabkommen mit
Österreich ab 2008 außer Kraft

Das Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung bei Erbschafts-
fällen zwischen der Bundesrepublik
und Österreich aus dem Jahre 1954
ist von deutscher Seite gekündigt
worden. Die Bundesrepublik will
gleichzeitig mit Österreich Verhand-
lungen über den Abschluss einer
neuen Vereinbarung aufnehmen, die 

würde, auf relativ einfache Weise die
Erbschaftsbesteuerung für ihre deut-
schen Erben zu vermeiden. Hinter-
grund ist, dass das aus dem Jahre
1954 stammende Gesetz als einziges
deutsches Doppelbesteuerungsab-
kommen für den Bereich der Erb-
schaftsteuer statt der Steueranrech-
nung die Freistellungsmethode ver-

A R B E I T S V E R T R A G

Fehler, die man nicht
machen sollte

Falsche Formulierungen können
Langzeitfolgen nach sich ziehen

Keine Gnade kannte das Landesar-
beitsgericht Rheinland-Pfalz gegen-
über einem Arbeitgeber, der den
Grund der Befristung eines Arbeits-
vertrages versehentlich falsch for-
muliert hatte. Die Richter stellten
den unbefristeten Fortbestand des
Arbeitsvertrags fest. Im Arbeitsver-
trag hatte es geheißen, die Mitar-
beiterin werde als Ersatz-Zustellerin
für eine Kollegin in Elternzeit,
längstens bis zum 31. Mai 2006,
beschäftigt. 

Mit ihrer wenige Tage später einge-
reichten Klage wandte die Mitarbei-
terin ein, es stimme nicht, dass sie
für die Kollegin in Elternzeit einge-
setzt war, diese hätte einen ganz
anderen Einsatzbereich als sie
selbst gehabt. Der Arbeitgeber
bestätigte und erklärte dies mit
einem Versehen. In Wirklichkeit
habe die Mitarbeiterin einen ande-
ren Kollegen vertreten, der für eine
Ausbildung unbezahlt freige-
stellt gewesen und am 6. Juni
2006 wieder an seinen Arbeits-
platz zurückgekehrt sei. Die kla-
gende Arbeitnehmerin führte auch
hierzu aus, dass zwischen ihrer
Tätigkeit und der des freigestellten
Kollegen keinerlei Zusammenhang 

bestehe, sie ihn daher auch nicht
habe vertreten können. Dieser Punkt
war für die Entscheidung der rhein-
land-pfälzischen Richter nicht maß-
geblich. 

Sie versagten dem beklagten
Arbeitgeber die Möglichkeit, den
ursprünglichen  Befristungsgrund
durch einen anderen zu ersetzen.
Dies würde Manipulationsmöglich-
keiten Tür und Tor öffnen. 

Gerade in größeren Unternehmen
würden öfter Mitarbeiter ausfallen,
so dass in den Fällen, in denen der
Ausfall durch zulässige Umverteilung
der Tätigkeiten kompensiert werde
und der Vertreter nicht exakt die
gleichen Aufgaben des ausgefalle-
nen Kollegen übernehme, sich
immer ein Grund für eine Befristung
finden könnte. Damit würde der
Kündigungsschutz des Vertreters
unterlaufen. 

Nur durch eine korrekte Angabe des
zu ersetzenden Mitarbeiters im
Arbeitsvertrag sei eine Überprüfung
des Kausalzusammenhangs zwischen
Ausfall und Ersatz möglich (LAG
Rheinland-Pfalz, Urteil vom 26.
April 2007, AZ.: 2 Sa 793/06).

eine Anwendung der Vorschriften
des gekündigten Abkommens auf
Erbfälle für das erste Halbjahr 2008
weiter zulässt.

Grund der Kündigung ist der Wegfall
der österreichischen Erbschaftsteuer
in der zweiten Jahreshälfte 2008.
Mit deren Wegfall wird das Gesetz
überflüssig. Seine Kündigung ist aus
Sicht der deutschen Finanzverwal-
tung geboten, da eine Weiteranwen-
dung einen interessanten Anreiz für
vermögende Deutsche schaffen 

wendet, indem es nur jeweils einem
Staat ausschließliches Besteue-
rungsrecht zuweist und die nach
deutschem Erbschaftsteuerrecht vor-
gesehene Anknüpfung der Besteue-
rung an die Erben ausschließt.

Das allgemeine Doppelbesteue-
rungsabkommen mit Österreich vom
24. August 2000 zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiet
der Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen bleibt von der Kündi-
gung unberührt. 

Schweigen
ist Gold

Jedoch: Finanzamt
darf Arbeitsagentur

über zusätzliches
Einkommen neben
Arbeitslosengeld

informieren

Finanzämter dürfen grundsätzlich
niemandem offenbaren, was sie bei
der Besteuerung des Bürgers erfah-
ren, weder Daten aus dessen Steue-
rerklärung, noch Informationen, die
beispielsweise bei einer Betriebsprü-
fung zu Tage traten. Diese Geheim-
haltungspflicht besteht auch
gegenüber anderen Behörden. Aller-
dings ist die Weitergabe von Infor-
mationen an die Arbeitsagenturen
gestattet, wenn diese sie benötigen,
um prüfen und entscheiden zu kön-
nen, ob Arbeitslosengeld zurückge-
fordert werden muss. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat ent-
schieden, dass eine solche Weiterga-
be von Informationen über Einkünf-
te eines Bürgers auch dann zulässig
ist, wenn aus den dem Finanzamt
vorliegenden Informationen nicht
ohne weiteres der Schluss gezogen
werden kann, dass der Betreffende
Arbeitslosengeld zu Unrecht erhal-
ten hat. Erforderlich sei nur, dass die
weitergegebenen Informationen
überhaupt nach Maßgabe des Sozial-
gesetzbuches III für die Entschei-
dung der Arbeitsagentur über eine
etwaige Rückforderung von Arbeits-
losengeld erheblich sein können.
Das FA müsse vor der Weitergabe
solcher Informationen hingegen
nicht etwa selbst prüfen, ob der
Steuerpflichtige tatsächlich zu
Unrecht Arbeitslosengeld erhalten
hat.

Der Entscheidung liegt der Fall eines
Steuerpflichtigen zugrunde, der
innerhalb von drei Jahren jeweils
mehrere Tausend Euro Arbeitslosen-
geld erhalten hat, gleichzeitig aber
Einnahmen aus freiberuflicher Tätig-
keit und einem Gewerbebetrieb
hatte. Das FA beabsichtigte, die
Arbeitsagentur über diese Einkünfte
zu unterrichten. Deswegen hat der 
Betreffende das Finanzgericht ange-
rufen, um die Weitergabe dieser
Informationen untersagen zu lassen. 

Er beruft sich darauf, dass er immer
nur zeitweise arbeitslos gewesen sei
und dann zu Recht Arbeitslosengeld
bezogen habe, während seine steu-
erpflichtigen Einkünfte auf die
Zeiträume entfielen, für die er kein
Arbeitslosengeld erhalten habe. Da
für die Einkommensbesteuerung nur
die Jahreseinkünfte ermittelt wur-
den, die Berücksichtigung von Ein-
künften bei der Zahlung von Arbeits-
losengeld hingegen monatsweise
erfolge, ergebe sich kein Verdacht,
dass er zu Unrecht Arbeitslosengeld
bezogen habe. Nur bei einem kon-
kreten Verdacht dürften jedoch die
dem Steuergeheimnis unterliegen-
den Informationen weitergegeben
werden. Dieser Argumentation ist
der BFH - wie schon das FG - nicht
gefolgt und hat den Erlass einer
einstweiligen Anordnung gegen das
FA abgelehnt (Beschluss vom 04.
Oktober 2007 VII B 110/07).

A M T S H I L F E



Die Lohnsumme darf in den zehn
Jahren nach der Übertragung in kei-
nem Jahr geringer sein als 70 Pro-
zent der durchschnittlichen Lohn-
summe der letzten fünf Jahre vor
der Übertragung. Ein Unterschrei-
ten der Mindestlohnsumme führt
zum Wegfall der Verschonung. 
Für jedes Jahr, in dem die Mindest-
lohnsumme nicht erreicht wird, 
entfällt ein Zehntel des gewährten
Abschlags.

Die Steuer wird nach der sich
danach ergebenden höheren Bemes-
sungsgrundlage rückwirkend neu
festgesetzt. Die Verschonung bleibt
für die Jahre, in denen die Mindest-
lohnsumme eingehalten wurde,
erhalten. Arbeitsplatzunabhängige
Zuwächse der Lohnsumme infolge
von Lohn- und Gehaltserhöhungen
im Betrachtungszeitraum werden
durch eine jährliche Dynamisierung
der Ausgangslohnsumme ausgegli-
chen. Das Statistische Bundesamt
ermittelt fortlaufend einen so
genannten Tariflohnindex in einer
Zeitreihe, der brachenübergreifend
die durchschnittlichen jährlichen
Lohn- und Gehaltsveränderungen
abbildet. Auf Antrag kann ein auf
eine bestimmte Branche bezogener
Index angewandt werden, wenn 
dieser nachweislich unter dem
durchschnittlichen Tariflohnindex
des Statistischen Bundesamts liegt
(Öffnungsklausel). Einzelunterneh-
men, die ausschließlich vom Unter-
nehmer selbst, ohne Arbeitnehmer
betrieben werden und Unternehmen
sowie Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft mit höchstens 10 Arbeit-
nehmern, unterliegen nicht demVer-
schonungsparameter Lohnsumme,
sondern sind nur den allgemeinen
Behaltensregelungen unterworfen.

SEITE 36/2007

Verschonung von Betriebsvermögen
Definition des begünstigten Betriebsvermögens Voraussetzung 

Um die im Gesetzentwurf zur
Erleichterung der Unternehmens-
nachfolge schwierige gegenständli-
che Unterscheidung von produkti-
vem und nicht produktivem Vermö-
gen mit zahlreichen Abgrenzungs-
problemen zu vermeiden, erfolgt
eine normative Festlegung des
begünstigten Betriebsvermögens.
Der Anteil des begünstigen Vermö-
gens wird pauschal mit 85 Prozent
angenommen. Diese werden von der
Bemessungsgrundlage abgezogen -
bei einer gleitenden Freigrenze von
150.000 Euro. Mindestens 15 Pro-
zent des Vermögens unterliegen
daher immer der Besteuerung. Auf
den Wert des begünstigten Vermö-
gens wird ein Abschlag von 100
Prozent gewährt, wenn die nachfol-
genden Bedingungen eingehalten
werden. 

Verwaltungsvermögen darf einen
Anteil von 50 Prozent des Betriebs-
vermögens nicht überschreiten,
sonst gilt das gesamte Betriebsver-
mögen als nicht begünstigt.

Als Verwaltungsvermögen gelten:

■ Dritten zur Nutzung überlassene
Grundstücke, Grundstücksteile,
grundstücksgleiche Rechte und
Bauten. Eine Nutzungsüberlassung
an Dritte ist nicht anzunehmen,
wenn der Erblasser oder Schenker
sowohl im überlassenden Betrieb
als auch im nutzenden Betrieb
einen einheitlichen geschäftlichen
Betätigungswillen durchsetzen
konnte oder als Gesellschafter den
Vermögensgegenstand der Gesell-
schaft zur Nutzung überlassen 
hatte, und diese Rechtsstellung
auf den Erwerber übergegangen ist.

■ Anteile an Kapitalgesellschaften,
wenn die Beteiligung am Nennkapi-
tal dieser Gesellschaften 25 Prozent
oder weniger beträgt. Ob diese
Grenze unterschritten wird, ist nach
der Summe der dem Betrieb unmit-
telbar zuzurechnenden Anteile und
der Anteile weiterer Gesellschafter
zu bestimmen, wenn die Gesell-
schafter unwiderruflich untereinan-
der verpflichtet sind, über die
Anteile nur einheitlich zu verfügen
oder sie ausschließlich auf andere 

Auf Grund der Möglichkeit, Vermögensgegenstände, die nicht der

privaten Lebensführung dienen, zu „gewillkürtem“ Betriebsvermö-

gen zu erklären, können praktisch alle Gegenstände, die zur priva-

ten Vermögensverwaltung gehören, wie beispielsweise Geld- und

Kapitalanlagen, oder vermietete und verpachtete Grundstücke und

Gebäude, auch in Form eines Gewerbebetriebs gehalten werden,

wenn ein betrieblicher Zusammenhang besteht. 

derselben Verpflichtung unterliegen-
de Anteilseigner zu übertragen und
das Stimmrecht gegenüber nichtge-
bundenen Gesellschaftern nur ein-
heitlich ausüben.

■ Beteiligungen an Gesellschaften
sowie Anteile an Kapitalgesell-
schaften, die nicht unter Punkt 2
fallen, soweit bei diesen Gesell-
schaften das Verwaltungsvermögen
mehr als 50 Prozent beträgt.

■ Wertpapiere sowie vergleichbare
Forderungen.

Begünstigt werden nach entspre-
chender Abgrenzung auch das Ver-
mögen von Betrieben der Land- und
Forstwirtschaft und Anteile an Kapi-
talgesellschaften, bei denen der
Erblasser oder Schenker zu mehr als
25 Prozent beteiligt war.

Kunstgegenstände, Kunstsammlun-
gen, wissenschaftliche Sammlungen,
Bibliotheken und Archive, Münzen,
Edelmetalle und Edelsteine, wenn
der Handel mit diesen Gegen-
ständen oder deren Verarbeitung
nicht der Hauptzweck des gewerbli-
chen Betriebes ist. 

Der Anteil des Verwaltungsvermö-
gens am gesamten Betriebsvermö-
gen bestimmt sich nach dem Ver-
hältnis der erbschaftsteuerlichen
Bewertungsansätze für die Gegen-
stände des Verwaltungsvermögens
als Einzelwirtschaftsgüter zum erb-
schaftsteuerlichen Unternehmens-
wert.

Beispiel:

Betrieb (Ertragswert) zehn Millionen
Euro; vermietetes Betriebsgrund-
stück (wie Grundvermögen) drei Mil-
lionen Euro; börsennotierte Streube-
sitzanteile (Kurswert) 0,5 Millionen
Euro; nicht notierter GmbH-Anteil
im Streubesitz (Ertragswert) 1,5 Mil-
lionen Euro; Kunstgegenstände
(gemeiner Wert) 0,8 Millionen Euro;
Verwaltungsvermögen insgesamt 5,8
Millionen Euro.

Anteil Verwaltungsvermögen am
gesamten Betriebsvermögen 58 
Prozent, Beteiligungen über 25 Pro- 

Verschonungsparameter
Lohnsumme

lich verfügt werden kann oder sie
ausschließlich auf andere derselben
Verpflichtung unterliegende An-
teilseigner übertragen und das
Stimmrecht gegenüber nichtgebun-
denen Gesellschaftern nur einheit-
lich ausgeübt werden kann.

U R T E I L

„Mobbing” 
mit Folgen

Ein Oberarzt, der durch den
Chefarzt seiner Abteilung in sei-
ner fachlichen Qualifikation her-
abgewürdigt wird und deshalb
psychisch erkrankt, hat gegen
seinen Arbeitgeber Anspruch auf
Schmerzensgeld. Die Entlassung
des Chefarztes kann er im Regel-
fall nicht verlangen. Anspruch
auf das Angebot eines gleich-
wertigen Arbeitsplatzes, an dem
er nicht mehr den Weisungen des
bisherigen Chefarztes unter-
steht, hat der Oberarzt nur dann,
wenn ein solcher Arbeitsplatz in
der Klinik vorhanden ist.

Der Kläger ist seit Juli 1987 in
der Klinik der Beklagten als Neu-
rochirurg beschäftigt. Seit dem
1. Juli 1990 ist er Erster Ober-
arzt der Neurochirurgischen
Abteilung, ab Anfang 2001 war
er deren kommissarischer Leiter.
Seine Bewerbung um die Chef-
arztstelle blieb erfolglos. Ab 1.
Oktober 2001 bestellte die
Beklagte einen externen Bewer-
ber zum Chefarzt, von dem sich
der Kläger seit Mai 2002 
„gemobbt” fühlt. Ein von der 

recht verletzt habe. Die Beklagte
bestreitet „Mobbing” des Chef-
arztes. Sie habe alles in ihrer
Macht Stehende getan, um das
Verhältnis zwischen Kläger und
Chefarzt zu entspannen. Eine
andere adäquate Tätigkeit für
den Kläger sei nicht vorhanden.

Das Arbeitsgericht hat die Klage
abgewiesen. Die Berufung des
Klägers blieb erfolglos. Das Lan-
desarbeitsgericht hat festge-
stellt, der Chefarzt habe „Mob-
bing-typische Verhaltensweisen”
gezeigt, die sowohl den zwi-
schenmenschlichen Umgang als
auch die Respektierung der Posi-
tion des Klägers als Erster Ober-
arzt betroffen hätten. Dennoch
hat es einen Schmerzensgeldan-
spruch verneint, weil der Chefarzt
nicht habe erkennen können,
dass der Kläger auf Grund der
Auseinandersetzungen psychisch
erkranken werde.

Der Senat hat das Berufungsur-
teil aufgehoben und den Rechts-
streit an das Landesarbeitsge-
richt zurückverwiesen. Begrün-

Das Krankenhaus 
haftet für das 

Verhalten des Chefarztes

Beklagten in die Wege geleite-
tes „Konfliktlösungsverfahren”
blieb erfolglos. Von November
2003 bis Juli 2004 war der Kläger
wegen einer psychischen Erkran-
kung arbeitsunfähig. Seit Okto-
ber 2004 ist er erneut krank.

Der Kläger verlangt, dass die
Beklagte das Anstellungsverhält-
nis mit dem Chefarzt beendet,
oder ihm einen anderen, gleich-
wertigen Arbeitsplatz anbietet,
an dem er Weisungen des Chef-
arztes der Neurochirurgie nicht
unterliegt. Außerdem verlangt er
Schmerzensgeld. Er meint, die
Beklagte hafte dafür, dass der
Chefarzt sein Persönlichkeits-

dung: der Chefarzt habe die psy-
chische Erkrankung des Klägers
schuldhaft herbeigeführt. Für
den Schmerzensgeldanspruch
habe die Beklagte einzustehen,
da der Chefarzt ihr Erfüllungsge-
hilfe sei. Über die Höhe des
Schmerzensgeldes muss das Lan-
desarbeitsgericht entscheiden.
Auch ist noch zu prüfen, ob der
Kläger unmittelbar Ansprüche
gegen die Beklagte hat, weil
diese möglicherweise ihre Ver-
pflichtung verletzt hat, den Klä-
ger vor gesundheitlichen Beein-
trächtigungen am Arbeitsplatz zu
schützen (Bundesarbeitsgericht,
Urteil vom 25. Oktober 2007 - 8
AZR 593/06).

E I N K O M M E N S T E U E R

fall der Verschonung, es sei denn,
es erfolgt in zeitlichem Zusammen-
hang eine Reinvestition in den
Betrieb in gleicher Größenord-
nung (Reinvestitionsklausel).

Überentnahmen führen in ihrem
Umfang zum Wegfall der Ver-
schonung. Die Steuer wird nach der
sich danach ergebenden höheren
Bemessungsgrundlage rückwir-
kend neu festgesetzt. Im parlamen-
tarischen Verfahren wird die Frage
einer möglichen Doppelbelastung
mit Einkommen- und Erbschaft-
steuer näher geprüft. Bei Be-
trieben der Land- und Forst-
wirtschaft gilt ein Zeitraum von
20 Jahren.

Verwaltungsvermögen mit einem
Anteil von unter 50 Prozent des
Betriebsvermögens ist nur dann
begünstigt, wenn es zum Besteue-
rungszeitpunkt bereits zwei Jahre
dem Betrieb zuzurechnen war. Das
im Besteuerungszeitpunkt vorhan-
dene Betriebsvermögen muss über
15 Jahre im Betrieb erhalten wer-
den. Verstöße gegen die Verhaf-
tungsregelungen lösen eine Nach-
versteuerung aus.

Veräußerung, Aufgabe oder Teil-
veräußerung des Betriebes sowie
Veräußerung oder Entnahme von
wesentlichen Betriebsgrundlagen
innerhalb dieser 15 Jahre führen im 
entsprechenden Umfang zum Weg-

zent im In- und Ausland gehören
grundsätzlich zum begünstigten
Betriebsvermögen. Sie zählen zum
Verwaltungsvermögen, wenn diese
Gesellschaften die Verwaltungsver-
mögensgrenze von 50 Prozent über-
schreiten. Begünstigt sind Anteile
an Kapitalgesellschaften auch bei
Beteiligungen unter 25 Prozent,
wenn über die Anteile nur einheit-
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West Ost

Monat Jahr          Monat Jahr 

Beitragsbemessungsgrenze
(Rentenversicherung) 5.300     63.600    4.500     54.000    

Beitragsbemessungsgrenze
(Knappschaft) 6.550 78.600 5.550 66.600              

Beitragsbemessungsgrenze 
(Arbeitslosenversicherung)        5.300 63.600 4.500 54.000

Versicherungspflichtgrenze
(Kranken- und Pflegevers.)                 4.012,50 48.150 4.012,50 48.150

Beitragsbemessungsgrenze 
(Kranken- und Pflegevers.) 3.600 43.200   3.600 43.200    

Bezugsgröße der Sozialversicherung 2.485     29.820    2.100   25.200    

vorläufiges Durchschnittsentgelt/
Jahr in der Rentenversicherung   30.084

Rechengrößen der Sozialversicherung für 2008  
(vorbehaltlich Zustimmung Bundesrat)

Wie geht es weiter?
Wer den Freibetrag hat 

eintragen lassen, kann rück-
zahlungspflichtig werden

Die ernsthaften Zweifel an der Ver-
fassungskonformität der so genann-
ten Pendlerpauschale erzeugt Aktio-
nismus und Hektik in politischen
Kreisen und ärgert die geplagten
Steuerpflichtigen. Das Niedersächsi-
sche Finanzgericht hatte bezweifelt,
dass die geplante Neuregelung rech-
tens sei. Nun will die Bundesregie-
rung einen Spruch des Bundesver-
fassungsgerichts abwarten. 

Wer sich - was bis Ende November
möglich war - den Freibetrag für die
ersten 20 Kilometer Fahrt zur
Arbeitsstätte in die Lohnsteuerkarte
hat eintragen lassen, könnte ein
Risiko eingegangen sein. Denn
wenn das Bundesverfassungsgericht
die Gesetzmäßigkeit der Regelung
bestätigen würde, müssten Betrof-
fene die ersparte Einkommensteuer
plus sechs Prozent Zinsen nach
einem Jahr zurückzahlen. 

Die Kürzung der Entfernungspau-
schale hat auch Auswirkungen auf
die Arbeitgeber. Denn es kommt
zum Schrumpfen von pauschalisie-
rungsfähigen Fahrkostenzuschüssen
zu Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsplatz, was höhere Sozialver-
sicherungsbeiträge zur Folge hat.
Arbeitgeber müssen nun entschei-
den. Kehren sie zur alten Regelung
zurück, riskieren sie bei einer
ungünstigen Entscheidung des
Gerichts, für die ausgebliebene Zah-
lung von Lohnsteuerabzugsbeträgen
und Sozialausgaben haften zu müs-
sen. Wer auf die Pauschalierung der
nicht unterstützten ersten 20 Kilo-

P E N D L E R P A U S C H A L E

S T E U R O

TIPP
Die Finanzverwaltung hat  die
Eintragung des Freibetrags
(mittlerweile ist der mögliche
Termin verstrichen) und die
Festsetzung von Einkommen-
steuervorauszahlungen vorläufig
zugelassen. In Bezug auf die
Lohnsteuerpauschalierung und
die Beitragssenkung der Sozial-
versicherung bei Firmenwagen-
fahrern sowie die Zahlung von
Zuschüssen besteht nun Hand-
lungsbedarf für den, der nicht
unnötig Sozialversicherungs-
beiträge bezahlen will.

meter verzichtet und die Gericht-
sentscheidung jahrelang auf sich
warten lässt, hat ebenso wie sein
Arbeitnehmer zu hohe Sozialversi-
cherungsbeiträge gezahlt. Ob eine
Rückzahlung dann noch möglich ist,
kann niemand heute überblicken.

Wer eine Lohnsteuer-Anrufsauskunft
anfordert, muss eine Antwort erhal-
ten. Lässt das Finanzamt die Lohn-
steuerpauschalierung für die ersten
20 Kilometer nicht zu, kann dagegen
Einspruch eingelegt und geklagt
werden. Zusätzlich kann bei den
Krankenkassen ein Antrag auf
Erstattung der möglicherweise zu
Unrecht gezahlten Sozialversiche-
rungsbeiträge – sowohl für Arbeit-
nehmer und -geber – gestellt wer-
den.
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T E R M I N E

STEUERKALENDER 2007 /2008

Januar

● Finanzamt            
● kommunale Steuer

IMPRESSUM

Wichtiger Hinweis:
Die im STEURO veröffentlichten Texte sind von Steuerberatern und
Rechtsanwälten nach bestem Wissen recherchiert und verfasst.

Wegen der komplexen, sich ständig ändernden Rechtslage sind
jedoch Haftung und Gewähr ausgeschlossen.

Alle Rechte der Beiträge liegen beim Verlag. Jede Weiterverarbei-
tung ist nur nach schriftlicher Genehmigung gestattet.

Das gilt für Vervielfältigungen jeglicher Art, Digitalisierung und
Einstellung in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien.

Februar

10.12. Ende der Abgabefrist 
13.12. Ende der Zahlungsschonfrist

● Einkommensteuer
● Körperschaftsteuer
● Lohn- und Kirchensteuer
● Umsatzsteuer 
● Kapitalertragssteuer
● 15-prozentige Abzugssteuer     

für Bauleistungen

Mo 3 10 17 24  
Di 4 11 18 25
Mi 5 12 19 26
Do 6 13 20 27
Fr 7 14 21 28
Sa 1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30

Dezember

10.01. Ende der Abgabefrist 
14.01. Ende der Zahlungsschonfrist

● Lohn- und Kirchensteuer
● Umsatzsteuer 
● Kapitalertragssteuer
● 15-prozentige Abzugssteuer      

für Bauleistungen

Mo 7 14 21 28
Di 1 8 15 22 29
Mi 2 9 16 23 30
Do 3 10 17 24  31
Fr 4 11 18 25
Sa 5 12 19 26
So 6 13 20 27  I D E N T I F I K A T I O N

Es dauert noch  
Lebenslange Steuernummer 

erst im Jahr 2008
Die Einführung einer neuen, lebens-
lang gültigen Steuernummer verzö-
gert sich. Die neue Identifikations-
nummer wird voraussichtlich erst
Anfang 2008 versandt. Wie ein Spre-
cher des Bundesfinanzministeriums
bestätigte, wird die Ausgabe der
neuen Nummern nicht wie geplant im
Oktober beginnen. Ein Termin für den
Projektstart steht danach aber noch
nicht fest. Die Steuergewerkschaft
geht davon aus, dass erst im März
oder April nächsten Jahres die neuen
Steuernummern versendet werden
und daher bei der Steuererklärung
2007 noch die bisherigen Steuernum-
mern gültig bleiben.  Durch die Ver-
gabe einer lebenslang gültigen Steu-
ernummer soll für Zwecke der Steuer-
erhebung eine eindeutige und dauer-
hafte Individualisierung der Bürger
erreicht werden. Die bisherige finanz-
amtsbezogene Steuernummer ändert
sich bei jedem Umzug von Bundes-
land zu Bundesland, was eine genaue
Zuordnung steuererheblicher Daten
erschwert. Das soll durch die neue
Identifikationsnummer, die unabhän-
gig von Wohnsitzwechseln lebenslang
erhalten bleibt, vermieden werden.

Lohnsteuer-Richtlinien 2008
passieren den Bundesrat

Nach dem Beschluss der Bundesregie-
rung vom 15. August 2007 hat nun-
mehr im November auch der Bundesrat
dem Entwurf der Lohnsteuer-Richtlini-
en 2008 (LStR 2008) zugestimmt. Die
Richtlinien sind grundsätzlich ab dem
1. Januar 2008 anzuwenden.

Vereinfachung des 
steuerlichen Reisekostenrechts

Mit den LStR 2008 soll unter ande-
rem das steuerliche Reisekostenrecht
- teilweise in Anlehnung an die BFH-
Rechtsprechung - vereinfacht werden
(einheitlicher Oberbegriff „Auswärt-
stätigkeit”). In diesem Zusammen-
hang entfällt beispielsweise bei der
Einsatzwechseltätigkeit die 30-Kilo-
meter-Grenze.

Neue Gliederung

Die LStR 2008 sind nach dem Vorbild
der EStR 2005 neu gegliedert wor-

den und orientieren sich erstmals an
der Paragraphenfolge des EStG.
Anwendung ab 2008.

Die LStR 2008 sind grundsätzlich
erstmals für Lohnzahlungszeit-
räume anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2007 enden. Sie gel-
ten allerdings auch für frühere
Zeiträume, soweit sie geänderte 
Vorschriften des EStG betreffen,
die vor dem 1. Januar 2008 anzu-
wenden sind, und auch für frühere
Jahre, soweit sie lediglich eine Er-
örterung der Rechtslage darstellen.

Der Hintergrund

Die Lohnsteuer-Richtlinien enthalten
im Interesse einer einheitlichen An-
wendung des Lohnsteuerrechts durch
die Finanzverwaltung Erläuterungen
der Rechtslage, Weisungen zur Ausle-
gung des EStG sowie Weisungen zur
Vermeidung unbilliger Härten und
zur Verwaltungsvereinfachung. Sie
haben nicht den Rang einer Rechts-
norm, stellen aber sicher, dass die
Finanzämter in Zweifelsfällen nach
einheitlichen Grundsätzen entschei-
den und entfalten über die Selbst-
bindung der Verwaltung erhebliche
Außenwirkung.

S O Z I A L V E R S I C H E R U N G

Rechengrößen für 2008
Moderate Veränderungen geben keinen Anlass für Preisanstieg

Das Kabinett hat die Verordnung
über die Sozialversicherungsrechen-
größen 2008 beschlossen. Dazu
erklärt das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales: Mit der Verord-
nung über die Sozialversicherungs-
rechengrößen 2008 werden die
maßgeblichen Rechengrößen der
Sozialversicherung gemäß der Ein-
kommensentwicklung im Jahr 2006
aktualisiert. Das Verordnungsver-
fahren und die Festlegung der Werte
erfolgen in sich jährlich wiederho-
lender Routine auf Grundlage
gesetzlicher Bestimmungen.

Die den Sozialversicherungsrechen-
größen 2008 zugrunde liegende
Einkommensentwicklung in 2006
betrug in den alten und neuen 
Bundesländern gleichermaßen plus
1,00 Prozent. Für die Fortschrei-
bung der bundeseinheitlich gelten-
den Jahresarbeitsentgeltgrenzen in
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung wird demgegenüber eine Ein-
kommensentwicklung für Gesamt-
deutschland im Jahr 2006 in Höhe
von 1,01 Prozent zugrunde gelegt.
Bei der Ermittlung der Einkommens-
entwicklung wird auf die Verände-
rung der Bruttolöhne und -gehälter
je Arbeitnehmer ohne Personen in
Arbeitsgelegenheiten mit Entschä-

Die wichtigsten Rechen-
größen im Überblick

Die Bezugsgröße, die für viele Werte
in der Sozialversicherung Bedeutung
hat (unter anderem für die Festset-
zung der Mindestbeitragsbemes-
sungsgrundlage für freiwillige Mit-
glieder in der gesetzlichen Kranken-
versicherung und für die Beitragsbe-
rechnung von versicherungspflichti-
gen Selbständigen in der gesetzli-
chen Rentenversicherung), wird für
das Jahr 2008 auf 2.485 Euro/Monat
(West) festgesetzt (2007: 2.450
Euro/Monat). Die Bezugsgröße (Ost)
beträgt im Jahr 2008 unverändert
2.100 Euro/Monat.

Die für die allgemeine Rentenversi-
cherung relevante Beitragsbemes-
sungsgrenze (West), die im Jahr
2007 5.250 Euro/Monat beträgt,
wird für das Jahr 2008 auf 5.300
Euro/Monat steigen. Die Beitragsbe-
messungsgrenze (Ost) vermindert
sich für das Jahr 2008 auf 4.500
Euro/Monat (2007: 4.550 Euro/
Monat). Zur Erläuterung: Diese 
Größe wurde für 2007 auf Grundla-

digungen für Mehraufwendungen
(Zusatzjobs) abgestellt.

ge einer vergleichsweise hohen
Lohnrate Ost von plus 1,38 Prozent
in 2005 fortgeschrieben. Tatsäch-
lich wurde dieser Wert jedoch im
Jahr 2006 nicht erreicht, er betrug
die oben genannten plus 1,00 Pro-
zent. Daher erfolgt nach der ge-
setzlich vorgeschriebenen Berech-
nungsmethodik für das Jahr 2008
eine entsprechende Korrektur.

Die Versicherungspflichtgrenze in
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (Jahresarbeitsentgeltgrenze)

wird für das Jahr 2008 auf 48.150
Euro festgesetzt (2007: 47.700
Euro). Für Arbeitnehmer, die bereits
am 31. Dezember 2002 aufgrund
der zu diesem Zeitpunkt geltenden
Regelungen wegen des Überschrei-
tens der Jahresarbeitsentgeltgrenze
versicherungsfrei waren, wird die
Jahresarbeitsentgeltgrenze für das
Jahr 2008 43.200 Euro betragen
(2007: 42.750 Euro). Dieser Wert ist
identisch mit der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen
Krankenversicherung.

11.02. Ende der Abgabefrist 
14.02. Ende der Zahlungsschonfrist

● Kapitalertragssteuer
● Lohn- und Kirchensteuer
● Umsatzsteuer 
● 15-prozentige Abzugssteuer     

für Bauleistungen 

15.02. Ende der Abgabefrist 
18.02. Ende der Zahlungsschonfrist

● Gewerbesteuer
● Grundsteuer 

Mo 4 11 18 25
Di 5 12 19 26
Mi 6 13 20 27
Do 7 14 21  28
Fr 1 8 15 22 29
Sa 2 9 16 23
So 3 10 17 24 
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